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Übersicht Handlungsplan bei Verdacht auf sexualisierte Gewalt durch eine*n  Mitarbeitende*n 
(EMA, BMA) in kirchlichen Arbeitsfeldern
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Prozess Phase 1: 
Anhaltspunkte für sexualisierte Gewalt 

 Ruhe bewahren!
 Hinweise 

dokumentieren! 
 Keine 

Befragungen 
unternehmen! 

 Ggf. interne oder 
externe Beratung in 
Anspruch nehmen. 

 Sofortiges Handeln 
bei Gefahr im Verzug! 

Prozess Phase 2: 
Meldung an den Meldebeauftragten 

Dokumentation des Sachverhaltes, 
Einbeziehung weiterer Informationen, erste 
Gefährdungseinschätzung, Information und 
Weiterleitung an die  Verfahrensleitung 
(zuständiger Propst / Pröpstin) 

Prozess Phase 3:     Einschätzung der Gefährdungslage und Plausibilitätsprüfung durch    
Verfahrensleitung, Fallbearbeitung / Meldebeauftragten der Fachstelle 
Prävention sowie ggf. Trägerverantwortliche, externe Fachexpertise  
(6 – Augen – Prinzip). Erste Bedarfsklärung. 

Charakterisierung der Informationen / Vermutungen  und Verdachtsstufen 

zweifelsfrei 
unbegründeter 
Verdacht 

Vager oder  durch Tatsachen begründete / 
erwiesene Vermutungen / Verdacht / 
Anhaltspunkte 

Gefahr im Verzug 

Sofortmaßnahmen 

Polizei/JA/Rettungsdienst

Charakterisierung der Form (sexualisierter) Gewalt bzw. des 
Fehlverhaltens 

sexualisierte 
Grenzverletzung; 
fachliches 
Fehlverhalten 

sexualisierter 
Übergriff; 
strafrechtlich 
relevante Formen 

weitere Formen von 
Gewalt, 
Machtmissbrauch 
o.Ä.

Prozess Phase 4:    Einberufung des Beratungsstabes für die 
Krisenintervention durch die Verfahrensleitung  - Fallkonferenz 

Prozess Phase 5:    Fallmanagement im geordneten Verfahren mit 
Beteiligung externer Beratung zur: 
 Bedarfsklärung
 Festlegung der Handlungsschritte
 Klärung der Zuständigkeiten für die Umsetzung der

vereinbarten Maßnahmen.

Prozess Phase 6:              Aufarbeitung und Nachsorge 

Unterstützungsleistungen aller betroffenen 
Personengruppen Evaluation der Krisenintervention 

Prozess Phase 7:              Rehabilitation bei zweifelsfrei unbegründeten Vermutungen 
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